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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes beabsichtigt die Stadt Diepholz die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Nahversorgungszentrums 

östlich der Straße Groweg zu schaffen. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind verschiedene Stellungnahmen einge-

gangen. In der vorliegenden Stellungnahme wird diesen Hinweisen vertiefend nach-

gegangen.  

2. DB AG – DB Immobilien 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissio-

nen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 

Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Im-

missionen an benachbarter Bebauung führen können. Eventuell erforderliche Schutz-

maßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im 

Bebauungsplan festzusetzen. 

Innerhalb des Bebauungsplans ist keine Wohnnutzung vorgesehen. Somit ist in-

nerhalb des Plangeltungsbereiches lediglich der Schutz für gesunde Arbeitsver-

hältnisse sicherzustellen. Aufgrund der geplanten Nutzungen und der vorgesehe-

nen Lage des Sozialttrakts des Marktes auf der von der Bahnstrecke abgewandten 

Gebäudeseite ist davon auszugehen, dass diese erfüllt werden. 
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3. GTW – Anwälte für Bau- und Immobilienrecht 

……straßen- und schienenverkehrsbedingte Vorbelastungen ……inbesondere die Im-

missionsorte IO 01, IO 02 und IO 03, …… 

Gemäß der DIN 18005, Teil 1 ist jede Lärmart (Gewerbe-, Verkehrs- oder Sport-

lärm) für sich alleine zu betrachten. Da an den Immissionsorte IO 01, IO 02 und 

IO 03 die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete tags und nachts gemäß TA Lärm 

um mehr als 10 dB(A) unterschritten werden. Ist eine Berücksichtigung von Vor-

belastungen aus Gewerbelärm gemäß TA Lärm nicht erforderlich. Belastungen 

aus Straßen- und Schienenverkehrslärm sind gemäß TA Lärm keine Vorbelastun-

gen im Sinne der TA Lärm, hierbei würde es sich wenn dann ggf. um Fremdgeräu-

sche handeln. Zudem kann aufgrund der deutlichen Einhaltung der TA Lärm an 

diesen Immissionsorten mit Beurteilungspegel von bis zu 39 dB(A) tags und 26 

dB(A) nachts festgestellt werden, dass auch wenn die Belastungen an diesen Im-

missionsorten aus Verkehrslärm im Bereich 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts 

liegen würde, sich die Gesamtlärmbelastung aus Gewerbe- und Verkehrslärm 

nicht beurteilungsrelevant verändert. 

……Bahntrasse…möglicher Reflexionswirkungen des Gebäudekörpers …… 

Der vorgesehenen Gebäudekörper ist im Süden in einem Abstand von ca. 100 m 

zum östlichsten Gleis und im Norden in einem Abstand von ca. 70 m zum östlichs-

ten Gleis vorgesehen. Zudem ist im Bebauungsplan eine maximale Höhe von 

8,5 m (45,5 üNHN) festgesetzt. Unter diesen Voraussetzungen ist aus vorange-

gangenen Prüfungen davon auszugehen, dass sich keine beurteilungsrelevanten 

Zunahmen durch Reflexionen am Gebäudekörper ergeben. 

……vorhabeninduzierten zusätzlichen Verkehrs …… 

In der schalltechnischen Untersuchung (LAIRM CONSULT GmbH, 11.05.2015) 

wurden der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr geprüft und festgestellt, dass sich 

keine beurteilungsrelevanten Zunahmen ergeben und zudem insbesondere an 

den Immissionsorten IO 01, IO 02 und IO 03 sowohl die Orientierungswerte als 

auch die Immissionsgrenzwerte aus Straßenverkehrslärm eingehalten werden. 

Durch die in der Stellungnahme (LAIRM CONSULT GmbH, 24.07.2018) berück-

sichtigten Umplanungen der gewerblichen Nutzung wurde die Verkaufsfläche 

deutlich reduziert, so dass die Aussagen aus der schalltechnischen Untersuchung 

(LAIRM CONSULT GmbH, 11.05.2015) zum B-Plan-induzierte Zusatzverkehr wei-

terhin Bestand haben, da aufgrund der geringeren Verkaufsfläche von einem ge-

ringeren Kundenaufkommen auszugehen ist. 
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…messtechnische Bestimmung der Vorbelastungen verzichten und sich nur auf eine 

bloße Betrachtung am Maßstab der TA Lärm beschränken.  

Eine detaillierte Betrachtung gerade der schienenbedingten Lärmimmissionsbelast-

rungen…… 

Gemäß den Beurteilungsgrundlagen für Verkehrslärm dürfen Verkehrslärmimmis-

sionen lediglich in besonderen Ausnahmesituationen messtechnische erfasst wer-

den, da die zu Berücksichtigenden mittleren Jahresbelastung sowie eine entspre-

chenden Berücksichtigung eines Prognose-Horizontes messtechnisch nicht mög-

lich ist. Messtechnisch könnte lediglich eine Ist-Situation aufgenommen werden. 

Daher ist im Rahmen der Bauleitplanung für die Untersuchung von Verkehrslärm 

eine Prognose erforderlich. 

Aufgrund der großen Abstände zwischen dem Plangeltungsbereich und den Im-

missionsorten sind die Zusatzbelastungen aus Gewerbelärm an allen Immission-

sorten unterhalb von 39 dB(A) tags und 26 dB(A) nachts. Zudem sind an den Im-

missionsorten auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnstrecke durch die Re-

flexionen am geplanten Gebäude keine beurteilungsrelevanten Zunahmen zu er-

warten. Ebenso sind die Zunahmen aus dem B-Plan-induzierten Zusatzverkehr 

nicht beurteilungsrelevant. Aufgrund dieser Ergebnisse sind auch zukünftige Ver-

änderungen bzw. Steigerungen des Verkehrsaufkommens auf der Bahnstrecke 

unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplans und somit für diesen nicht 

beurteilungsrelevant.  
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